
 

 

 
 

Benutzungstarif 
 

für die Mehrzweckhallen in 
 

Braunfels-Altenkirchen 
 

Braunfels-Bonbaden 
 

Braunfels-Philippstein 
 

Braunfels-Tiefenbach 
 

und das 
 

Dorfgemeinschaftshaus Neukirchen 
 

Stand: 01.01.1999 
 
 



 

 

Benutzungstarif 
 
 
A)  V E R A N S T A L T U N G E N  
 
   nicht-kommerz. Art kommerz. Art 
    
Saal DM DM 
Altenkirchen 200,-- 300,-- 
Bonbaden 180,-- 250,-- 
Neukirchen 150,-- 200,-- 
Philippstein 200,-- 300,-- 
Tiefenbach 180,-- 250,-- 
 
Küchenbenutzung 100,-- 150,-- 
 
Nebenraum 
Altenkirchen 100,-- 150,-- 
mit ½ Saal 180,-- 270,-- 
Bonbaden 100,-- 150,-- 
Philippstein 100,-- 150,-- 
 
 
Küchenbenutzung 100,-- 150,-- 
 



 

 

B)  Beerdigungskaffee mit Küchenbenutzung 
 DM 
 
Altenkirchen 100,-- 
Bonbaden 100,-- 
Neukirchen 100,-- 
Philippstein 100,-- 
Tiefenbach 100,-- 
 
C)  Reinigungskosten für A) + B) 
 
Altenkirchen 80 % der Grundmiete 
Bonbaden dto 
Philippstein dto 
Tiefenbach dto 
 
D)  Ausleihen von Inventar 
 
In Ausnahmefällen ist das Ausleihen von Tischen und Stühlen möglich. Die 
Kosten betragen bis zu 3 Tagen 
 
 pro Tisch DM 3,-- 
 pro Stuhl DM 1,-- 
 
für jeden zusätzlichen Tag 
 
 pro Tisch DM 3,-- 
 pro Stuhl DM 1,-- 
 
Von der Mietzahlung ausgenommen werden alle nicht-kommerziellen  
Veranstaltungen von Vereinen und Parteien der Stadt Braunfels in den 
vorgenannten Einrichtungen.  
 
Für weitere Sonderleistungen wird Einzelberechnung nach Arbeits- und 
Materialaufwand vorgenommen. 
 
 
 



 

 

Die Kosten für Strom werden nach dem tatsächlichen Verbrauch und dem jeweils 
gültigen Tarif separat abgerechnet. 
Die Aufwendungen für Heizung, Wasser- und Kanalgebühren sind mit den 
Grundbeträgen abgegolten. 
 
Schuldner der Mieten, Reinigungs- und sonstigen Kosten ist der Veranstalter 
bzw. Antragsteller. Mehrere Zahlungspflichtige haften als Gesamtschuldner. 
Auf die Mieten wird die Mehrwertsteuer nach den jeweils gültigen Sätzen 
erhoben. Alle Benutzungsentgelte sind an die Stadt Braunfels, Stadtkasse zu 
entrichten.  
 
Für private Familien- oder sonstige Feiern bzw. Veranstaltungen ist grundsätzlich 
eine Kaution in Höhe des fünffachen der normalen Miete zu zahlen. 
 
Dieser Benutzungstarif tritt am 01.01.1999 in Kraft. 
 
Der Magistrat der Stadt Braunfels  


